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VORTRAG DES FRANZ. AMBASSADOREN[JEAN] DE LA BARDE GEHALTEN AN-
LAESSLICH DER JAHRRECHNUNG[VOM4 . - 29 . JULI 1655 ] IN
BADEN1

EA VI 1 , 254 e
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es gantz sicher undt gewüss , dass die guete Union undt Einigkheit zwüschent

alten höchlich von nöthen ist der Jenigen gleichförmig , welche noch bishero

gewesen ist.

Dis ist das einzige , welches eüch seithero einer so langen Zeit in der Frey-

heit undt Jndependenz , so Jhr iezundt besizendt , undt geliebts Gott Jmerdar

besizen werden , erhalten hat.

Nim gleich wie unsere Königen zue allen Zeiten ein Unvergleichliche Wohlge¬

wogenheit , gueten Witten undt Affection zue Eüch undt gegen Eüch gehabt undt

getragen , also häbent Sie auch zue allen Zeiten sich beflissen undt gearbei¬

tet , sovit Jhnen möglich gewesen , disere Freyheit und Jndependenz , welche Jhr

erhalten häbent zue mantenieren undt es alter Wett erkennen zue geben.

Dis ist , so König Ludwig  der Eylffte dessen gedächtnuss meines bedunck-

hens Jhr in sonderbährer recommendation halten sottent , gethon hat , in dem

Er Eüch den A° 1474 mit dem Herzog Sigmondo [=S igismund]  von Oester¬

reich auffgerichten ewigen Accord unndt Verglich [=Ewige Richtung ] den Jhr

ewig namsent , zue wegen gebracht , undt procuriert hat , wetchese Conditionen,

zwüschent diserem fürsten undt Eüch so Esgat undt gleich warendt , dass es zue

wünschen were , dass die Jenige so in der Erbeinigung begriffen sindt , undt

seithero mit seinen Nachkhommendten sindt gemacht worden gleichförmig we-
rent.

Der iez regierendte König [Ludwig  XIV . ] hat ein gleiche sach wie der Kö¬

nig Ludwig der eylffte  gethan , in dem er mit Zuethun und beysprung seines

Pundtsverwandten , den Keyser [Ferdinand III . ] , das Haus [Habs¬

burg - ]Oesterreich undt alte Ständt des Reichs verobligiert hat , Ewere

Repubtic , für ein freye und ohndependierte Republic als Sie dan ist zue er-

khennen , undt solches durch einen so Solemnellischen Tractat als seit etlich

Hundert Jahren sy gemacht worden nämlichen durch den so zue Münster [in West¬

falen 1648] ist auffgerichtet worden.

Jhr werdent Grossmächtige Herren können meine Zeügen sein , der empfindttich-

kheit halber , so ich nach den Sentimenten die der König undt Franckhreich

gehabt gemäss gehabt hob , damähten Eüch etwas ist zuegeschriben worden , wel¬

ches diserer Freyheit undt Jndependenz nit zimmete , da ich dan niemählen er¬

manglet halb, solches zue retevieren , undt Eüch zue advisieren , solche Sachen

nicht zue negtigieren , welche sich gegen dem Kayser unndt dem Haus Oesterreich

in ein grosse Consequenz ziechendt , desse ansprachen undt praetentionen sich
nimmer vertierendt unndt verbleichent.

Derohatben ist es gantz gewüss , dass zue erhaltung Ewerer Freyheit undt Li-
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bertet , welche Jhr vill höcher als das Leben sehäzen sollendt nichts -ist , das

Eüch nothwendlger seye , als die Union unndt Elnlgkhelth , welche Je styffer

Sie under Eüch sein wlrdt , Je kräfftiger undt tauglicher selbe auch sein wlrt
Eüch zue mantenleren undt zue erhalten.

Der Ursach halben häbendt die Königen zue Franckhrelch , die eben so eyfferlg

für Ewer Conservation gewesen , als Jhr selbsten slndt , Eüch alle Zelt ermah¬

net , mit einer solchen Elnlgkhelth unndt Union dergestalten zuesarrmen verbun¬

den zußverblelben , welche zue ewigen Zelten niemalen könne zertrent unndt

auffgelöst werden.

Sovll mahlen als sich Streytlgkhelten under Eüch erhebt habent Sie sich durch

Mlttell Jhrer Ambassadoren brauchen lassen , damit solche alsbaldt verglichen

unndt accordlert wurdent , undt söllent auch gleichförmige Offlclen von dem

Franckhrelch nacher ln dergleichen Occaslonen erwarten.

Jch sich , Gott Lob, nlt dass auff dlsmalen under Eüch bedenckhllche Streytlg¬

khelten und Contraverslen seyent , Jch bitte Eüch aber ln Namen des Königs

nach dem Exempel der Königen Jhr Mayestät Vorfahren , auch so gar die gering¬

sten undt an denen zum wenigsten gelegen Ist , zue schlichten unndt accordle-

ren , darrnlt Sie mit der Zelt sich nlt mehren undt aufwachsen thüent.

Dass auch die Underschldenllchen Evenementen undt Zuetragenhelten , welche

sich auserthalb Ewerem Landt zuetragent , Ewere Geister nlt separlerent undt

zerthellent , wöllent Jhr solche betrachten undt conslderleren als Sachen , die

Eüch frömbd slndt undt welche Ewerem ruohstandt , so Jhr beslzendt , nicht

trublieren noch zerstören thüent . Dis Ist , so das Jnnerllche Eweres Standts

berüeren thuet.

Betreffendt dan das Eüsserllche desselblgen thun Jch glauben , dass Jhr nicht

häbendt das Eüch nuzllcher seye , als die Pündtnuss mit Franckhrelch , alsdle-

well Jhr Mayestät begert , dass solche gemein mit allen Orthen seye , als Ich
"b& Yl

dan in dem Monat Januarlo des 1653 Jahrs [an ] gehältner [gemeineidg . ] Tag-

Satzung [vom 19 . Januar ] fürbracht undt proponlert hob , wie Jch dan hoffe,

dass gleich wie etliche Orth solche mit Jhr Mayestät gemacht haben , dass es

auch den übrigen gelleben werde solche zue machen , welches zue Guetem undt

Contentement des Franckhrelchs undt der Eydtgnoschafft gereichen wlrt , undt

Jch für mein partlcular zueglelch begehren thuen , will auch alle Zelt mein

flelss , Offlclen unndt dienst darzue contrlbuieren . Jst so Jch Euch Grossmäch¬

tige Herren contlnulerllch offeriere undt anerbiete , als der allereyfferlgste

unndt passionierteste , zue Ewerem guoten undt Vortheil , under allen den Je-

nlgen , welche mir in diser Ambassaden praecediert undt Vorgängen seindt , auch



denen so nach m-ihv votgen und succedieren wevdent ".

1 ) s . EA VI 1 , 253 (Nr . 146 ) . Der dafür in Frage kommende Beat  II . Zur¬
lauben war damals nicht Zuger Tagsatzungsgesandter.

2 ) Dürfte auf dem Hintergrund des Artherhandels zu sehen sein.
3 ) s . ebenda 135 (Nr . 85 ) , spez . 136 c . Auch damals war Stadt und Amt Zug

nicht durch Beat II . Zurlauben vertreten.

Uebersetzung aus dem Französischen ; wohl aus dem Besitze Beat II . Zurlauben.
AH 87 , 73 - 74
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